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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, 
 
Vor knapp einem Jahr wurden Sie von Ihrer Gemeinde informiert, Beobachtungen der gebiets-
fremden, invasiven Asiatischen Hornisse schnellstmöglich auf 
 
www.asiatischehornisse.ch 
 
zu melden. Der Aufruf wurde gehört: knapp 300 Sichtungen wurden letztes Jahr im Kanton Bern 
bestätigt und insgesamt konnten rund 50 Nester entfernt werden. Für diese tatkräftige Unter-
stützung dankt Ihnen das INFORAMA herzlich.   
 
Um die Ausbreitung dieser Art weiterhin so gut wie möglich zu verlangsamen, ist der Kanton 
Bern erneut auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. 
 
Jetzt wichtig: 
Im Frühling können die Asiatischen Hornissen oft im Siedlungsgebiet beobachtet werden: beim 
Nestbau an verschiedensten Orten rund ums oder im Haus oder auf blühenden Pflanzen im 
Garten. Das nachfolgende Schema zeigt, wo Primärnester (in rot markiert) vorzugsweise ge-
baut werden oder Sichtungen wahrscheinlich sind. 

 
Eine Früherkennung von Primärnestern ist wichtig, da sich deren Entfernung meist als einfach, 
ungefährlich und kostengünstig erweist. Zuständig für die Nestentfernung ist der Kanton. 
Wir bitten Sie, sowie die Anwohnerinnen und Anwohner Ihrer Gemeinde Beobachtungen von 
Insekten oder Nestern möglichst zeitnah auf der offiziellen Schweizer Meldeplattform 
(www.asiatischehornisse.ch; WICHTIG: ohne Bindestrich) zu melden. 
 
Vielen Dank für Ihre wertvolle Zusammenarbeit! 
 
 
 

                               

Gehört in eine andere Sammlung

PET-Getränkeflaschen: 
Getränke- und teilweise Milchflaschen;  
PET-Logo beachten! 

Styropor / Sagex:
Offiziell EPS (expandiertes Polystyrol)

Büromaterial: 
Sichtmappen, Leuchtstifte, Klebebandabroller, 
leere Korrekturroller ...

Spielzeug und Gartenartikel: 
Figuren, Gummi- und Plastikspielzeug, Bälle, 
Gartenschläuche, Gartenmöbel  ...

Verpackungen aus Verbundstoffen mit einer 
dicken Aluschicht:
Verpackungen von Nassfutter, Kaffeebohnen, 
Medikamentenblister ...

Plastikflaschen aller Art: 
Flaschen von Öl, Essig, Shampoo, Wasch- und 
Reinigungsmittel ...

Plastikschalen: 
Gemüse-, Obst-, Butter- und Fleischschalen, 
Eier- und Guetzliverpackungen, Tiefziehschalen 
aus Gärtnereien (z.B. für Setzlinge) ...

Pflegeartikelverpackungen:
Dosen, Tuben, Seifenspender, Nachfüllbeutel ...

Verpackungen aus Verbundstoffen mit einer 
dünnen Aluschicht:
Verpackungen von Pommes Chips, Erdnüssen,  
Salzstangen, Getränkebeutel ...

Becher, Töpfe und Behälter: 
Plastikbecher von Joghurt, Quark,  
Crème Fraîche und Aufstrich, Blumentöpfe ...
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PET-Flaschen mit dem PET-Logo haben einen 
eigenen Stoffkreislauf, der durch eine 
vorgezogene Recyclinggebühr finanziert wird. 
Sie können deshalb kostenlos an den offiziellen 
Sammelstellen abgegeben werden.

EPS hat einen eigenen Stoffkreislauf und kann bei 
den meisten Recyclinghöfen abgegeben werden.

Spielzeug sowie Gartenmöbel sind in gutem 
Zustand bei Brockenhäusern willkommen.

Luft raus, Deckel drauf.

Folie von Plastikschale trennen, da diese meist aus 
unterschiedlichen Kunststoffen bestehen.

Getränkekartons (z.B. Tetra Pak): 
Verpackungen von Milch, Rahm,
Eistee, Suppen, Fruchtsäften ...

Luft raus, Deckel drauf.

Papier, Alu und Glasteile separat entsorgen.

Lose in den Sammelsack geben und nicht in andere 
Behälter stopfen.

Zusammendrücken und nicht ineinander stapeln, 
Papier sowie Alu entfernen und separat  
entsorgen.

Gehört nicht in den Sammelsack

Stark verschmutzte Verpackungen: 
Keine Verpackungen mit Restinhalten 
oder Marinade.

Folien aller Art: 
Frischhalte-, Sixpack- und Zeitschriftenfolien,
Vakuumbeutel, Tragetaschen, Kassensäckli ...

Lose in den Sammelsack geben und nicht in andere 
Behälter stopfen.

Haushaltplastik: So wird gesammelt
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Diese Verpackungen können weder recycelt noch 
als Ersatzbrennstoff verwendet werden.
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15+5 = Ein familiärer Kinderort feiert Geburtstag 

«Mir häbe enang, mir gäbe enander d’Hand, mir ghöre aui zämä, drum häbä mir enang…» so klingt es um 9 
Uhr in den Kitas Kinderpunkt. Lächelnde und staunende Kindergesichter lauschen den Worten der Kita-Frau. 
Sie freuen sich, ihre Namen zu hören, mitzusingen und im Takt die ergriffene Hand ihres Nachbarkindes auf 
und ab zu bewegen. 

Es ist schön, diese Gemeinschaft der kleinen Menschen zu begleiten. Seit über 10 Jahren arbeite ich für den 
Verein Kita Kinderpunkt. Gestartet habe ich als Ausbildnerin und bin nun die Standortleitung der Kita in Kiesen. 
Der Verein Kita Kinderpunkt eröffnete 2010 in Oberdiessbach im Mattenpark mit einer kleinen Kindergruppe. 
Frau Antje Reisch war von der Geburtsstunde an dabei, zuerst als Fachfrau und später als Kitaleitung. Sie hat 
massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Kita Kinderpunkt etablieren konnte und nun als feste Institution 
in der Umgebung nicht mehr wegzudenken ist. 

2014 habe ich im Kinderpunkt gestartet. Für mich war es schön, in einem kleinen, familiären Team zu arbeiten 
und mich aktiv einzubringen. Die Kita konnte sich schon bald den Bedürfnissen der Familien anpassen, mehr 
Betreuungsplätze anbieten und sie zog an die Krankenhausstrasse 7a. Mit den Altersheimbewohnern auf 
beiden Strassenseiten entstand schon bald ein reger Austausch. 

Die Kita Kinderpunkt ist eine Erfolgsgeschichte und 2020 konnten wir in Kiesen einen 2. Standort eröffnen. Hier 
konnte ich die Leitung übernehmen und mich beruflich weiterentwickeln. Auch in Kiesen konnten wir einen 
Ort für Kinder schaffen, an dem sie von einem motivierten Team mit viel Sorgfalt, Geduld und Zuwendung 
betreut werden. 

Es war und ist uns eine Herzensangelegenheit, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und ihren unter-
schiedlichen Bedürfnissen zu begleiten, zu unterstützen und zu motivieren. 

Das Ausbilden neuer Fachleute sowie die Weiterentwicklung unserer Fachpersonen ist uns ein grosses Anlie-
gen und bereitet uns grosse Freude. Die jungen Menschen werden bei uns von kompetentem Fachpersonal 
in ihrer Ausbildung oder Weiterbildung begleitet, unterstützt und gefördert. 

Ich danke dem Vorstand des Vereins Kita Kinderpunkt für dessen Engagement und den Mitarbeitern, die die-
sen Kitas ein Gesicht geben und unseren Kinderpunkt stets weiterentwickeln! 

Falls Sie sich einen Eindruck unserer Arbeit machen möchten und einen Betreuungsplatz suchen, nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. 

Anja Bütikofer, Standortleitung Kita Kinderpunkt Kiesen 
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Informationen für die Bevölkerung von Brenzikofen, herausgegeben durch den Gemeinderat, 

erscheint 2mal jährlich 
Druck Druckerei Gemeinde für Christus, Steffisburg 
Titelblatt Herbststimmung (Fotos: Jakob Graf, Herbligen) 
  
 
 
Gemeindeversammlung in Brenzikofen 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger 

Wir laden Sie freundlich ein zur Gemeindeversammlung am 

Donnerstag, 27. November 2025, 20.00 Uhr, Mehrzweckraum neues Schulhaus 

Stimmberechtigt sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, welche seit mindestens 3 
Monaten in Brenzikofen wohnen. 

Personen ohne Stimmrecht sind als Gäste willkommen und können als Zuhörerinnen und Zuhörer an 
der Versammlung teilnehmen. Im Weiteren verweisen wir auf den genauen Wortlaut der Traktanden-
liste sowie die rechtlichen Bestimmungen in den Ausgaben des Anzeigers Konolfingen vom 23. Oktober 
und 30. Oktober 2025. 
 
 
Traktandenliste 

1. Wasserversorgungsreglement; Neufassung 
2. Abwasserentsorgungsreglement; Neufassung 
3. Budget 2026 
4 Wahl Rechnungsprüfungsorgan 
5. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026 – 2029 
 a) sieben Mitglieder des Gemeinderats (sieben Wiederwahlen) 
 b) Präsident/Präsidentin der Versammlung und des Gemeinderats in einer Person (aus der Mitte  

    des Gemeinderats; Wiederwahl) 
 c) Vize-Gemeindepräsident/Vize-Gemeindepräsidentin der Versammlung und des Gemeinderats  

    in einer Person (aus der Mitte des Gemeinderats; Wiederwahl) 
 d) zwei Mitglieder der Schulkommission (zwei Wiederwahlen) 
6. Orientierungen des Gemeinderats 
7. Verschiedenes 

 

 

Im Anschluss an die Versammlung sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen  ���� 
  

Ausblick der Angebote der Kinder- und Jugendfachstelle Region 
Konolfingen 2025 
 
Mit dem Einbruch des Herbstwe�ers und dem Beginn der Schulferien bietet sich eine gute Gelegenheit, 
innezuhalten und auf die kommenden Angebote und Veranstaltungen in den Gemeinden Brenzikofen, 
Herbligen und Oberdiessbach zu blicken. 

In Brenzikofen freuen wir uns auf viele Spiel- und Bastelnach-
mi�age sowie auf die ersten Güetzi-Backstunden. Die Angebote 
in Brenzikofen und Herbligen stehen weiterhin allen Kindern und 
Jugendlichen aus beiden Gemeinden offen. Die genauen 
Zielgruppen werden auf den Flyern ersichtlich sein. Nach den 
Herbs�erien beginnen nun auch wieder die "Sports@Night"-
Veranstaltungen im gesamten Einzugsgebiet der Kinder- und 
Jugendfachstelle Konolfingen. Auch in Oberdiessbach wird an 
ausgewählten Samstagen die Turnhalle für alle ab der 7. Klasse 
von 19:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.  

Besonders erfreulich ist für uns die Weiterentwicklung und Stärkung der Beziehungen. Nicht nur zu den 
Kindern und Jugendlichen selbst, sondern auch zu den Eltern, Gemeinden, Lehrpersonen und 
Hauswarten. Wir schätzen diese Zusammenarbeit sehr und blicken zuversichtlich in das kommende 
Quartal. Mit Freude erwarten wir viele weitere spontane Begegnungen, etwa bei einem lebha�en 
Fangspiel beim Verteilen der Flyer auf den Schulhausplätzen.  

Die KiJu ist im nächsten Quartal an folgenden Daten präsent: 

Mi�woch, 15. Oktober 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Offene Turnhalle 4. – 6. Klasse, Herbligen 
Mi�woch, 29. Oktober 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Spielnami 1. – 3. Klasse, Brenzikofen 
Mi�woch, 12. November 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Disco 4. – 6. Klasse, Herbligen 
Mi�woch, 26. November 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Bastelnami ab 1. Klasse, Brenzikofen 
Mi�woch, 10. Dezember 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Güetzele ab 1. Klasse, Herbligen 
 

Das aktuelle Programm finden Sie hier: www.kiju-konolfingen.ch 

Möchten Sie als Eltern wissen, was in der Region alles läu�? In unserem WhatsApp-Chat 

für Eltern verschicken wir die aktuellen Flyer zu unseren Angeboten. Um beizutreten, den 

QR-Code scannen oder melden Sie sich bei Nina Pellei. 

 

KONTAKT 

Nina Pellei, 077 449 66 07 
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1. Wasserversorgungsreglement 
 
Das heutige Wasserversorgungsreglement 
stammt aus dem Jahr 2001, der Aufbau und die 
Formulierungen sind nicht mehr zeitgemäss. 
Neben einigen technischen und formellen Än-
derungen besteht insbesondere bei der Gebüh-
renstruktur bzw. den Bemessungsgrundlagen 
Anpassungsbedarf. Das vorliegende Reglement 
basiert auf dem Musterreglement des Kantons 
von 2020 und beinhaltet grundsätzlich sämtli-
che Themen, welche im Rahmen der kommuna-
len Reglemente geregelt werden müssen.  

Im Reglement selber sind die sogenannten An-
schlussgebühren für Neubauten bzw. Erweite-
rungen Wasserhähne enthalten, welche neu 
nach Belastungswerten anstatt nach m3 um-
bautem Raum in Rechnung gestellt werden. Die 
Ansätze sind jedoch so festgelegt, dass die Ge-
bühren praktisch identisch sind. Die wiederkeh-
renden Gebühren werden in einer Verordnung 
durch den Gemeinderat festgelegt. Die Gebüh-
reneinnahmen müssen sämtliche Ausgaben in 

der Rechnung der Wasserversorgung decken, 
was auch durch den Preisüberwacher kontrol-
liert wird. Die Gemeinde Brenzikofen ist der 
Wasserversorgung Blattenheid angeschlossen, 
welche u.a. zur Deckung des Erneuerungsunter-
halts und zur Generierung einer hohen Selbstfi-
nanzierung die Verbandseinlage in den Werter-
halt auf 110% erhöht hat und neu auch die Fi-
nanzüberschüsse aus der Stromproduktion zur 
Schaffung eines Ausgleichsfonds/Vorfinanzie-
rungsfonds verwendet – beides generiert für 
die Gemeinden eine finanzielle Mehrbelastung. 

Das neu erarbeitete «Wasserversorgungsregle-
ment» liegt auf der Gemeindeverwaltung auf 
und kann dort eingesehen und bezogen wer-
den. Zudem ist es auch auf der Homepage auf-
geschaltet.  

Antrag des Gemeinderats 
Genehmigung des Wasserversorgungsregle-
ments der Einwohnergemeinde Brenzikofen 
und Inkraftsetzung per 1. Januar 2026. 

 
2. Abwasserentsorgungsreglement 
 
Das heutige Abwasserentsorgungsreglement 
stammt aus dem Jahr 2002, der Aufbau und die 
Formulierungen sind nicht mehr zeitgemäss. 
Neben einigen technischen und formellen Än-
derungen besteht insbesondere bei der Gebüh-
renstruktur bzw. den Bemessungsgrundlagen 
Anpassungsbedarf. Das vorliegende Reglement 
basiert auf dem Musterreglement des Kantons 
von 2020 und beinhaltet grundsätzlich sämtli-
che Themen, welche im Rahmen der kommuna-
len Reglemente geregelt werden müssen.  

Im Reglement selber sind die sogenannten An-
schlussgebühren für Neubauten bzw. Erweite-
rungen Wasserhähne enthalten, welche neu 
nach Belastungswerten anstatt nach m3 um-
bautem Raum in Rechnung gestellt werden. Die 
Ansätze sind jedoch so festgelegt, dass die Ge-
bühren praktisch identisch sind. Die wiederkeh-
renden Gebühren werden in einer Verordnung 
durch den Gemeinderat festgelegt. Die Gebüh-
reneinnahmen müssen sämtliche Ausgaben in 
der Rechnung der Abwasserentsorgung de-
cken, was auch durch den Preisüberwacher 

kontrolliert wird. Die Gemeinde Brenzikofen ist 
dem ARA-Verband Unteres Kiesental ange-
schlossen, welcher u.a. die Tarife 2023 von CHF 
100 auf CHF 150 pro Einwohnergleichwert er-
höht hat. Die Einlage in den Werterhalt unserer 
eigenen Anlagen wurde in den letzten Jahren 
auf dem absoluten Minimum von 60% vorge-
nommen, um die Abwasserrechnung zu scho-
nen. Um eine genügende Erneuerungsreserve 
bzw. Selbstfinanzierung sicherstellen zu kön-
nen, muss die Einlage mind. 80% betragen. 
Beide Massnahmen generieren eine finanzielle 
Mehrbelastung in der Abwasserrechnung. 

Das neu erarbeitete «Abwasserentsorgungs-
reglement» liegt auf der Gemeindeverwaltung 
auf und kann dort eingesehen und bezogen 
werden. Zudem ist es auch auf der Homepage 
aufgeschaltet.  

Antrag des Gemeinderats 
Genehmigung des Abwasserentsorgungsregle-
ments der Einwohnergemeinde Brenzikofen 
und Inkraftsetzung per 1. Januar 2026. 

Erteilte Baubewilligungen seit der letzten Bot-
schaft 

 - P. + K. Weibel, Bodenstrasse 50, 
Ersatz Elektroheizung durch 
Wärmepumpe Aussen 
- Martin Tschanz, Schulhaus- 

strasse 7, Abbruch best. Hühnerstall + Ersatz-
neubau 
- H. + M. Küffer, Bällizstrasse 13, Heizungsersatz 
(neu Pelletheizung) 
- Roger Mader, Sonnrain 2, Einlegerwohnung in 
best. Sockelgeschoss 
- Christian Mossotti, Sonnmattweg 14, Renova-
tion Fassade und Dach 
 
 
Energieberatungsstelle Bern-Mittelland 

Bei der öffentlichen Energiebe-
ratungsstelle Bern-Mittelland 
können Sie sich kostenlos bera-
ten lassen. 

Kontakt: Öff. Energieberatung Bern-Mittelland, 
Stauffacherstrasse 59g, 3014 Bern, Tel. 031  
370 14 44, info@energieberatungbern.ch, 
www.energieberatungbern.ch 

 
Defibrillator AED Gerät beim Schulhaus 

Der Defibrillator befindet sich 
bei den Briefkästen altes Schul-
haus, Schulhausstrasse 2. 
 
 

Dank 

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit 
zu Gunsten der Einwohnerinnen 
und Einwohner von Brenzikofen! 

Der Gemeinderat Brenzikofen weiss dies sehr 
zu schätzen, kann doch eine direkte Demokra-
tie ohne die vielen Freiwilligen, die sich ehren-
amtlich oder zu einem bescheidenen Entgelt 
engagieren, nicht funktionieren – und ein gutes 
Zusammenleben erst recht nicht. Sei dies in ei-
ner Kommission, als Mitglied der Feuerwehr 
oder des Zivilschutzes, als Holzer, als Mitglied in 
einem Brenzikofer Verein, als Helfer Brenzicare 
oder einfach, indem Sie sich um Ihre Mitmen-
schen kümmern. DANKE 
 

 
   
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

 Vormittag Nachmittag 
Montag geschlossen geschlossen 
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr geschlossen 
Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr 
jeder 1. DO im Monat 09.00 - 11.00 Uhr 14.00 - 19.00 Uhr 
Freitag geschlossen geschlossen 

Termine ausserhalb der Schalteröffnungszeiten sind nach telefonischer Vereinbarung möglich. 

Telefon Gemeindeverwaltung: 031 771 33 36 
E-Mail Gemeindeverwaltung: info@brenzikofen.ch 
Homepage:  www.brenzikofen.ch 
 
 
 

G a n z   g l e i c h   w a s   w i r   t u n   -   t u n   w i r   e s   m i t   B e g e i s t e r u n g ! 
 

Bertolt Brecht 
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- Thomas Krähenbühl – Ressort Bildung 
- Sabrina Oppliger – Ressort öff. Sicherheit 
- Thomas Ramseier – Ressort Hochbau 
- Yvo von Känel – Ressort Kultur, Umwelt 

Präsident/Präsidentin der Versammlung und 
des Gemeinderats in einer Person (aus der 
Mitte des Gemeinderats) 
Sandra Krähenbühl wurde per 01.01.2025 als 
Präsidentin gewählt und stellt sich zur Wieder-
wahl. 

Vize-Präsident/Vize-Präsidentin der Ver-
sammlung und des Gemeinderats in einer Per-
son (aus der Mitte des Gemeinderats) 
Adrian Gsponer wurde per 01.01.2025 als Vize-
Präsident gewählt und stellt sich zur Wieder-
wahl. 

Schulkommission Brenzikofen/Herbligen 
Erfreulicherweise stellen sich auch hier alle Bis-
herigen zur Wiederwahl. Es sind dies in alpha-
betischer Reihenfolge: 
- Cornelia Gsponer, Bahnhofplatz 4 
- Martina Mühlethaler, Bällizstrasse 35 
 
 
Gestützt auf Art. 50 des Organisationsregle-
ments der Gemeinde Brenzikofen gibt die Präsi-
dentin die Vorschläge des Gemeinderats an der 
Gemeindeversammlung bekannt. Die anwesen-
den Stimmberechtigten können weitere Vor-
schläge unterbreiten. 
 
 

4. Orientierungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat informiert über Ereignisse 
aus den jeweiligen Ressorts. 
 
 
5. Verschiedenes 

Fragen und Anliegen aus der Versammlung. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

- in eigener Sache - in eigener Sache - in eigener Sache - in eigener Sache - 
 
Aus dem Gemeinderat 

 - Der Gemeinderat hat die Leis-
tungsvereinbarung mit «gggfon; 
Gemeinsam gegen Gewalt und 
Rassismus» bis ins Jahr 2029 ver- 

längert. 
- Die Zusammenarbeit mit unserem langjähri-
gen Nachführungsgeometer, der Geobau Ing. 
AG in Münsingen, konnte nach einer durch den 
Kanton vorgegebenen mühsamen Prozedur bis 
2033 verlängert werden. 
- In der Alttextilverwertung steht vermehrt ein 
zunehmendes Angebot von minderwertiger 

Qualität einer sinkenden Nachfrage für europä-
ische Alttextilien gegenüber. Die gelieferten 
Alttextilien sind von immer schlechterer Quali-
tät, gleichzeitig werden auch die klassischen 
Abnehmermärkte zunehmend direkt aus Fern-
ost mit billiger Neuware beliefert. Es gibt zwar 
Anstrengungen für die Einführung einer vorge-
zogenen Recyclinggebühr für Textilien, die Rea-
lisierung ist jedoch nicht in naher Zukunft zu er-
warten. Es kann deshalb sein, dass künftig die 
Notwendigkeit einer Zuzahlung durch die Ge-
meinde nicht ausgeschlossen werden kann (an-
stelle einer Vergütung wie bis heute).  

 

3. Budget 2026 
 
Erfolgsrechnung 

Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
Das Budget 2026 der Gemeinde Brenzikofen ba-
siert auf einer unveränderten Steueranlage von 
1.86 Einheiten. Es schliesst mit einem kleinen 
Aufwandüberschuss von CHF 1'500 ab; unsicher 
sind hier jedoch die Ausgaben im Bildungsbe-
reich ab dem nächsten Schuljahr (u.a. Stichwort 
Klasseneröffnungen, Transportkosten). Die 
grössten Abweichungen zum vorherigen 
Budget bestehen in den Funktionen «0 Allge-
meine Verwaltung», «2 Bildung», «5 Soziale Si-
cherheit», «6 Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung» und «9 Steuern». 

Funktion 0: Software-Anschaffungen im Be-
reich Finanzbuchhaltung (plus CHF 6'800) 
Funktion 2: Abschreibung Heizung tiefer, da 
Kredit nicht ausgeschöpft wird (minus CHF 
8'800) / weniger Kinder in der Sek-Stufe I Ober-
diessbach (minus CHF 53'100) 
Funktion 5: höhere Beiträge in Lastenausgleich 
Sozialhilfe (plus CHF 14'200) 
Funktion 6: höhere Beiträge ÖV, durch mehr 
Zugshalte und mehr Einwohner (plus CHF 
16'700) 
Funktion 9: tiefere Einkommens- und Vermö-
genssteuern (minus CHF 30'400 bzw. minus CHF 
27'400), gestützt auf das Basisjahr 2024 / hö-
here Einnahmen aus dem Finanzausgleich (plus 
CHF 93'300) 

Spezialfinanzierungen (SF) Wasser, Abwasser, 
Abfall 
Alle Spezialfinanzierungen schliessen mit einem 
Aufwandüberschuss ab: Wasser minus CHF 

14'300, Abwasser minus CHF 11'400 und Abfall 
minus CHF 2'400.  
Wasser: Hier ist die Ausarbeitung eines Baupro-
jekts Stationsstrasse vorgesehen (CHF 18'000) / 
Einlage in den Werterhalt wird auf 100% erhöht 
(CHF 26'800) / trotz erhöhter Gebühren erfolgt 
ein Aufwandüberschuss 
Abwasser: Berechnung + Bestandesaufnahme 
Einleitung Regenwasser (CHF 6'000) / Einlage in 
den Werterhalt wird auf 80% erhöht (CHF 
44’800) / trotz erhöhter Gebühren erfolgt ein 
Aufwandüberschuss 
Abfall: grössere Mengenablieferungen in Grün-
gutsammelstelle, Budget 2026 = CHF 13'000, 
Rechnung 2022 = CHF 7'488.75 

Gesamthaushalt 
Die Stimmberechtigten beschliessen den Ge-
samthaushalt, bestehend aus dem allgemeinen 
Haushalt (Steuerhaushalt) und den Spezialfi-
nanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall. Für 
2026 ist somit über den Aufwandüberschuss 
von CHF 29'600 zu beschliessen. 

Steuer- und Gebührenansätze 
Die Steueranlage von bisher 1.86 Einheiten 
wird für das Budget 2026 beibehalten, und zwar 
sowohl für die natürlichen wie auch für die ju-
ristischen Personen. Der Liegenschaftssteuer-
satz bleibt gegenüber den Vorjahren unverän-
dert auf 1,2 Promille des amtlichen Wertes. Die 
Gebühren Wasser und Abwasser werden ge-
stützt auf die neuen Reglemente bzw. Verord-
nungen erhöht (Ansätze werden noch durch 
den Preisüberwacher kontrolliert), im Abfall 
bleiben die Gebühren gleich wie im Jahr 2025.

 

Investitionen 
Die Nettoinvestitionen für 2026 betragen CHF 20'000 und sind wie folgt aufgeteilt: 

- allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) CHF 20'000 
  Revitalisierung Rotache CHF 20‘000 
 

 
 
Abschreibungen 
Die ordentlichen bzw. planmässigen Abschrei-
bungen des neuen Verwaltungsvermögens er-

folgen unter HRM2 linear nach Nutzungsdauer, 
die je nach Anlagekategorie unterschiedlich ist.  
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Sie werden direkt in der entsprechenden Funk-
tion gebucht. Die planmässigen Abschreibun-
gen betragen für das Jahr 2025 CHF 69'800. 

Lastenausgleich 
Die Zahlungen an den Kanton für die verschie-
denen Lastenausgleiche betragen im 2026 CHF 
644'000 (Rechnung 2024: CHF 545'419.45 / 
Budget 2025: CHF 617'700); ohne Bildung. 

Finanzausgleich 
Aus dem Disparitätenabbau, der Mindestaus-
stattung und dem Zuschuss für soziodemografi-
sche Lasten erhalten wir im 2026 vom Kanton 
CHF 286'500 (Rechnung 2024: CHF 165'615 / 
Budget 2025: CHF 193'200). Die Berechnung 
des Finanzausgleichs ist ein komplexes Thema, 
basiert aber vor allem auf den Steuererträgen 
der vorangegangenen drei Jahre (Durch-
schnitt). 

Abschluss 
- Der gestufte Erfolgsausweis des allgemeinen 

Haushalts (Steuerhaushalts) ergibt einen Auf-
wandüberschuss von CHF 1'500. 

- Der gestufte Erfolgsausweis der Spezialfinan-
zierung Wasser ergibt einen Aufwandüber-
schuss von CHF 14'300. 

- Der gestufte Erfolgsausweis der Spezialfinan-
zierung Abwasser ergibt einen Aufwandüber-
schuss von CHF 11'400. 

- Der gestufte Erfolgsausweis der Spezialfinan-
zierung Abfall ergibt einen Ertragsüberschuss 
von CHF 2'400. 

Zusammen ergeben diese Ergebnisse den Ge-
samthaushalt, welcher so mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 29'600 abschliesst. 

Antrag des Gemeinderats 
a) Genehmigung der Steueranlage natürliche 

und juristische Personen für die Gemeinde-
steuern mit je 1.86 Einheiten (wie bisher) 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegen-
schaftssteuern mit 1,2 Promille (wie bisher) 

c) Das Budget 2026 wird mit einem Gesamt-
aufwandüberschuss von CHF 29'600 geneh-
migt. 

 
Die folgende Seite enthält eine Übersicht über 
die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts 
(Steuerhaushalt) der Einwohnergemeinde 
Brenzikofen. Wer vorgängig zur Gemeindever-
sammlung noch nähere Informationen 
wünscht, kann auf der Gemeindeschreiberei 
ein detailliertes Budget beziehen. Zudem ist es 
auf der Homepage aufgeschaltet. 

 
 
4. Wahl Rechnungsprüfungsorgan
 
An der Gemeindeversammlung vom 3. Septem-
ber 2020 wurde die Fankhauser & Partner AG, 
Huttwil, als externes Rechnungsprüfungsorgan 
für die Amtsdauer bis 30.06.2024 wiederge-
wählt. Leider wurde die explizite erneute Wie-
derwahl im letzten Jahr verpasst.  

Mit dem Büro Fankhauser & Partner AG findet 
eine konstruktive und gute Zusammenarbeit 
statt, sie kennen die örtlichen Besonderheiten 
und auch die Kosten sind angemessen (knapp 

CHF 4'000 für die unangemeldete Zwischenre-
vision und die ordentliche Hauptrevision). Dem 
Gemeinderat scheint ein Wechsel deshalb nicht 
angezeigt. 

Antrag des Gemeinderats 
Wiederwahl der Fankhauser & Partner AG, 
Huttwil, als externes Rechnungsprüfungsor-
gan der Einwohnergemeinde Brenzikofen für 
die Amtsdauer rückwirkend ab 01.07.2024 – 
30.06.2028. 

 
 
5. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026 – 2029 
 
Gemeinderat 
Erfreulicherweise stellen sich alle sieben Ge-
meinderatsmitglieder zur Wiederwahl. Es sind 
dies in alphabetischer Reihenfolge: 

- Adrian Gsponer – Ressort Finanzen 
- Jeannette Güngerich – Ressort Soziales 
- Sandra Krähenbühl – Ressort Präsidiales, Ver- 
  waltung, Tiefbau 

EWG Brenzikofen Budgetauszug

Erfolgsrechnung Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Konto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Allgemeine Verwaltung0 277'000.00 23'100.00 263'300.00 21'300.00 260'814.45 20'582.20
Netto Aufwand 253'900.00 242'000.00 240'232.25

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung

1 70'000.00 52'400.00 67'800.00 52'100.00 84'981.65 50'809.80

Netto Aufwand 17'600.00 15'700.00 34'171.85

Bildung2 700'500.00 181'700.00 721'300.00 158'500.00 739'356.22 229'935.28
Netto Aufwand 518'800.00 562'800.00 509'420.94

Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche

3 8'600.00 2'300.00 8'500.00 3'100.00 11'065.21 2'776.60

Netto Aufwand 6'300.00 5'400.00 8'288.61

Gesundheit4 2'400.00 2'200.00 2'197.65 300.00
Netto Aufwand 2'400.00 2'200.00 1'897.65

Soziale Sicherheit5 568'300.00 40'700.00 543'200.00 29'300.00 496'412.15 44'991.40
Netto Aufwand 527'600.00 513'900.00 451'420.75

Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung

6 145'900.00 600.00 135'000.00 600.00 117'535.55 2'117.00

Netto Aufwand 145'300.00 134'400.00 115'418.55

Umweltschutz und 
Raumordnung

7 378'200.00 343'600.00 350'900.00 351'800.00 340'915.15 307'029.47

Netto Aufwand 34'600.00 33'885.68
Netto Ertrag 900.00

Volkswirtschaft8 23'600.00 38'000.00 23'600.00 38'000.00 34'556.86 41'312.80
Netto Ertrag 14'400.00 14'400.00 6'755.94

Finanzen und Steuern9 144'500.00 1'635'100.00 160'500.00 1'567'900.00 217'429.88 1'605'410.22
Netto Ertrag 1'490'600.00 1'407'400.00 1'387'980.34
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Sie werden direkt in der entsprechenden Funk-
tion gebucht. Die planmässigen Abschreibun-
gen betragen für das Jahr 2025 CHF 69'800. 

Lastenausgleich 
Die Zahlungen an den Kanton für die verschie-
denen Lastenausgleiche betragen im 2026 CHF 
644'000 (Rechnung 2024: CHF 545'419.45 / 
Budget 2025: CHF 617'700); ohne Bildung. 

Finanzausgleich 
Aus dem Disparitätenabbau, der Mindestaus-
stattung und dem Zuschuss für soziodemografi-
sche Lasten erhalten wir im 2026 vom Kanton 
CHF 286'500 (Rechnung 2024: CHF 165'615 / 
Budget 2025: CHF 193'200). Die Berechnung 
des Finanzausgleichs ist ein komplexes Thema, 
basiert aber vor allem auf den Steuererträgen 
der vorangegangenen drei Jahre (Durch-
schnitt). 

Abschluss 
- Der gestufte Erfolgsausweis des allgemeinen 

Haushalts (Steuerhaushalts) ergibt einen Auf-
wandüberschuss von CHF 1'500. 

- Der gestufte Erfolgsausweis der Spezialfinan-
zierung Wasser ergibt einen Aufwandüber-
schuss von CHF 14'300. 
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schuss von CHF 11'400. 

- Der gestufte Erfolgsausweis der Spezialfinan-
zierung Abfall ergibt einen Ertragsüberschuss 
von CHF 2'400. 

Zusammen ergeben diese Ergebnisse den Ge-
samthaushalt, welcher so mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 29'600 abschliesst. 

Antrag des Gemeinderats 
a) Genehmigung der Steueranlage natürliche 

und juristische Personen für die Gemeinde-
steuern mit je 1.86 Einheiten (wie bisher) 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegen-
schaftssteuern mit 1,2 Promille (wie bisher) 

c) Das Budget 2026 wird mit einem Gesamt-
aufwandüberschuss von CHF 29'600 geneh-
migt. 
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die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts 
(Steuerhaushalt) der Einwohnergemeinde 
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- Thomas Krähenbühl – Ressort Bildung 
- Sabrina Oppliger – Ressort öff. Sicherheit 
- Thomas Ramseier – Ressort Hochbau 
- Yvo von Känel – Ressort Kultur, Umwelt 

Präsident/Präsidentin der Versammlung und 
des Gemeinderats in einer Person (aus der 
Mitte des Gemeinderats) 
Sandra Krähenbühl wurde per 01.01.2025 als 
Präsidentin gewählt und stellt sich zur Wieder-
wahl. 

Vize-Präsident/Vize-Präsidentin der Ver-
sammlung und des Gemeinderats in einer Per-
son (aus der Mitte des Gemeinderats) 
Adrian Gsponer wurde per 01.01.2025 als Vize-
Präsident gewählt und stellt sich zur Wieder-
wahl. 

Schulkommission Brenzikofen/Herbligen 
Erfreulicherweise stellen sich auch hier alle Bis-
herigen zur Wiederwahl. Es sind dies in alpha-
betischer Reihenfolge: 
- Cornelia Gsponer, Bahnhofplatz 4 
- Martina Mühlethaler, Bällizstrasse 35 
 
 
Gestützt auf Art. 50 des Organisationsregle-
ments der Gemeinde Brenzikofen gibt die Präsi-
dentin die Vorschläge des Gemeinderats an der 
Gemeindeversammlung bekannt. Die anwesen-
den Stimmberechtigten können weitere Vor-
schläge unterbreiten. 
 
 

4. Orientierungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat informiert über Ereignisse 
aus den jeweiligen Ressorts. 
 
 
5. Verschiedenes 

Fragen und Anliegen aus der Versammlung. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

- in eigener Sache - in eigener Sache - in eigener Sache - in eigener Sache - 
 
Aus dem Gemeinderat 

 - Der Gemeinderat hat die Leis-
tungsvereinbarung mit «gggfon; 
Gemeinsam gegen Gewalt und 
Rassismus» bis ins Jahr 2029 ver- 

längert. 
- Die Zusammenarbeit mit unserem langjähri-
gen Nachführungsgeometer, der Geobau Ing. 
AG in Münsingen, konnte nach einer durch den 
Kanton vorgegebenen mühsamen Prozedur bis 
2033 verlängert werden. 
- In der Alttextilverwertung steht vermehrt ein 
zunehmendes Angebot von minderwertiger 

Qualität einer sinkenden Nachfrage für europä-
ische Alttextilien gegenüber. Die gelieferten 
Alttextilien sind von immer schlechterer Quali-
tät, gleichzeitig werden auch die klassischen 
Abnehmermärkte zunehmend direkt aus Fern-
ost mit billiger Neuware beliefert. Es gibt zwar 
Anstrengungen für die Einführung einer vorge-
zogenen Recyclinggebühr für Textilien, die Rea-
lisierung ist jedoch nicht in naher Zukunft zu er-
warten. Es kann deshalb sein, dass künftig die 
Notwendigkeit einer Zuzahlung durch die Ge-
meinde nicht ausgeschlossen werden kann (an-
stelle einer Vergütung wie bis heute).  

 

3. Budget 2026 
 
Erfolgsrechnung 

Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
Das Budget 2026 der Gemeinde Brenzikofen ba-
siert auf einer unveränderten Steueranlage von 
1.86 Einheiten. Es schliesst mit einem kleinen 
Aufwandüberschuss von CHF 1'500 ab; unsicher 
sind hier jedoch die Ausgaben im Bildungsbe-
reich ab dem nächsten Schuljahr (u.a. Stichwort 
Klasseneröffnungen, Transportkosten). Die 
grössten Abweichungen zum vorherigen 
Budget bestehen in den Funktionen «0 Allge-
meine Verwaltung», «2 Bildung», «5 Soziale Si-
cherheit», «6 Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung» und «9 Steuern». 

Funktion 0: Software-Anschaffungen im Be-
reich Finanzbuchhaltung (plus CHF 6'800) 
Funktion 2: Abschreibung Heizung tiefer, da 
Kredit nicht ausgeschöpft wird (minus CHF 
8'800) / weniger Kinder in der Sek-Stufe I Ober-
diessbach (minus CHF 53'100) 
Funktion 5: höhere Beiträge in Lastenausgleich 
Sozialhilfe (plus CHF 14'200) 
Funktion 6: höhere Beiträge ÖV, durch mehr 
Zugshalte und mehr Einwohner (plus CHF 
16'700) 
Funktion 9: tiefere Einkommens- und Vermö-
genssteuern (minus CHF 30'400 bzw. minus CHF 
27'400), gestützt auf das Basisjahr 2024 / hö-
here Einnahmen aus dem Finanzausgleich (plus 
CHF 93'300) 

Spezialfinanzierungen (SF) Wasser, Abwasser, 
Abfall 
Alle Spezialfinanzierungen schliessen mit einem 
Aufwandüberschuss ab: Wasser minus CHF 

14'300, Abwasser minus CHF 11'400 und Abfall 
minus CHF 2'400.  
Wasser: Hier ist die Ausarbeitung eines Baupro-
jekts Stationsstrasse vorgesehen (CHF 18'000) / 
Einlage in den Werterhalt wird auf 100% erhöht 
(CHF 26'800) / trotz erhöhter Gebühren erfolgt 
ein Aufwandüberschuss 
Abwasser: Berechnung + Bestandesaufnahme 
Einleitung Regenwasser (CHF 6'000) / Einlage in 
den Werterhalt wird auf 80% erhöht (CHF 
44’800) / trotz erhöhter Gebühren erfolgt ein 
Aufwandüberschuss 
Abfall: grössere Mengenablieferungen in Grün-
gutsammelstelle, Budget 2026 = CHF 13'000, 
Rechnung 2022 = CHF 7'488.75 

Gesamthaushalt 
Die Stimmberechtigten beschliessen den Ge-
samthaushalt, bestehend aus dem allgemeinen 
Haushalt (Steuerhaushalt) und den Spezialfi-
nanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall. Für 
2026 ist somit über den Aufwandüberschuss 
von CHF 29'600 zu beschliessen. 

Steuer- und Gebührenansätze 
Die Steueranlage von bisher 1.86 Einheiten 
wird für das Budget 2026 beibehalten, und zwar 
sowohl für die natürlichen wie auch für die ju-
ristischen Personen. Der Liegenschaftssteuer-
satz bleibt gegenüber den Vorjahren unverän-
dert auf 1,2 Promille des amtlichen Wertes. Die 
Gebühren Wasser und Abwasser werden ge-
stützt auf die neuen Reglemente bzw. Verord-
nungen erhöht (Ansätze werden noch durch 
den Preisüberwacher kontrolliert), im Abfall 
bleiben die Gebühren gleich wie im Jahr 2025.

 

Investitionen 
Die Nettoinvestitionen für 2026 betragen CHF 20'000 und sind wie folgt aufgeteilt: 

- allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) CHF 20'000 
  Revitalisierung Rotache CHF 20‘000 
 

 
 
Abschreibungen 
Die ordentlichen bzw. planmässigen Abschrei-
bungen des neuen Verwaltungsvermögens er-

folgen unter HRM2 linear nach Nutzungsdauer, 
die je nach Anlagekategorie unterschiedlich ist.  
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1. Wasserversorgungsreglement 
 
Das heutige Wasserversorgungsreglement 
stammt aus dem Jahr 2001, der Aufbau und die 
Formulierungen sind nicht mehr zeitgemäss. 
Neben einigen technischen und formellen Än-
derungen besteht insbesondere bei der Gebüh-
renstruktur bzw. den Bemessungsgrundlagen 
Anpassungsbedarf. Das vorliegende Reglement 
basiert auf dem Musterreglement des Kantons 
von 2020 und beinhaltet grundsätzlich sämtli-
che Themen, welche im Rahmen der kommuna-
len Reglemente geregelt werden müssen.  

Im Reglement selber sind die sogenannten An-
schlussgebühren für Neubauten bzw. Erweite-
rungen Wasserhähne enthalten, welche neu 
nach Belastungswerten anstatt nach m3 um-
bautem Raum in Rechnung gestellt werden. Die 
Ansätze sind jedoch so festgelegt, dass die Ge-
bühren praktisch identisch sind. Die wiederkeh-
renden Gebühren werden in einer Verordnung 
durch den Gemeinderat festgelegt. Die Gebüh-
reneinnahmen müssen sämtliche Ausgaben in 

der Rechnung der Wasserversorgung decken, 
was auch durch den Preisüberwacher kontrol-
liert wird. Die Gemeinde Brenzikofen ist der 
Wasserversorgung Blattenheid angeschlossen, 
welche u.a. zur Deckung des Erneuerungsunter-
halts und zur Generierung einer hohen Selbstfi-
nanzierung die Verbandseinlage in den Werter-
halt auf 110% erhöht hat und neu auch die Fi-
nanzüberschüsse aus der Stromproduktion zur 
Schaffung eines Ausgleichsfonds/Vorfinanzie-
rungsfonds verwendet – beides generiert für 
die Gemeinden eine finanzielle Mehrbelastung. 

Das neu erarbeitete «Wasserversorgungsregle-
ment» liegt auf der Gemeindeverwaltung auf 
und kann dort eingesehen und bezogen wer-
den. Zudem ist es auch auf der Homepage auf-
geschaltet.  

Antrag des Gemeinderats 
Genehmigung des Wasserversorgungsregle-
ments der Einwohnergemeinde Brenzikofen 
und Inkraftsetzung per 1. Januar 2026. 

 
2. Abwasserentsorgungsreglement 
 
Das heutige Abwasserentsorgungsreglement 
stammt aus dem Jahr 2002, der Aufbau und die 
Formulierungen sind nicht mehr zeitgemäss. 
Neben einigen technischen und formellen Än-
derungen besteht insbesondere bei der Gebüh-
renstruktur bzw. den Bemessungsgrundlagen 
Anpassungsbedarf. Das vorliegende Reglement 
basiert auf dem Musterreglement des Kantons 
von 2020 und beinhaltet grundsätzlich sämtli-
che Themen, welche im Rahmen der kommuna-
len Reglemente geregelt werden müssen.  

Im Reglement selber sind die sogenannten An-
schlussgebühren für Neubauten bzw. Erweite-
rungen Wasserhähne enthalten, welche neu 
nach Belastungswerten anstatt nach m3 um-
bautem Raum in Rechnung gestellt werden. Die 
Ansätze sind jedoch so festgelegt, dass die Ge-
bühren praktisch identisch sind. Die wiederkeh-
renden Gebühren werden in einer Verordnung 
durch den Gemeinderat festgelegt. Die Gebüh-
reneinnahmen müssen sämtliche Ausgaben in 
der Rechnung der Abwasserentsorgung de-
cken, was auch durch den Preisüberwacher 

kontrolliert wird. Die Gemeinde Brenzikofen ist 
dem ARA-Verband Unteres Kiesental ange-
schlossen, welcher u.a. die Tarife 2023 von CHF 
100 auf CHF 150 pro Einwohnergleichwert er-
höht hat. Die Einlage in den Werterhalt unserer 
eigenen Anlagen wurde in den letzten Jahren 
auf dem absoluten Minimum von 60% vorge-
nommen, um die Abwasserrechnung zu scho-
nen. Um eine genügende Erneuerungsreserve 
bzw. Selbstfinanzierung sicherstellen zu kön-
nen, muss die Einlage mind. 80% betragen. 
Beide Massnahmen generieren eine finanzielle 
Mehrbelastung in der Abwasserrechnung. 

Das neu erarbeitete «Abwasserentsorgungs-
reglement» liegt auf der Gemeindeverwaltung 
auf und kann dort eingesehen und bezogen 
werden. Zudem ist es auch auf der Homepage 
aufgeschaltet.  

Antrag des Gemeinderats 
Genehmigung des Abwasserentsorgungsregle-
ments der Einwohnergemeinde Brenzikofen 
und Inkraftsetzung per 1. Januar 2026. 

Erteilte Baubewilligungen seit der letzten Bot-
schaft 

 - P. + K. Weibel, Bodenstrasse 50, 
Ersatz Elektroheizung durch 
Wärmepumpe Aussen 
- Martin Tschanz, Schulhaus- 

strasse 7, Abbruch best. Hühnerstall + Ersatz-
neubau 
- H. + M. Küffer, Bällizstrasse 13, Heizungsersatz 
(neu Pelletheizung) 
- Roger Mader, Sonnrain 2, Einlegerwohnung in 
best. Sockelgeschoss 
- Christian Mossotti, Sonnmattweg 14, Renova-
tion Fassade und Dach 
 
 
Energieberatungsstelle Bern-Mittelland 

Bei der öffentlichen Energiebe-
ratungsstelle Bern-Mittelland 
können Sie sich kostenlos bera-
ten lassen. 

Kontakt: Öff. Energieberatung Bern-Mittelland, 
Stauffacherstrasse 59g, 3014 Bern, Tel. 031  
370 14 44, info@energieberatungbern.ch, 
www.energieberatungbern.ch 

 
Defibrillator AED Gerät beim Schulhaus 

Der Defibrillator befindet sich 
bei den Briefkästen altes Schul-
haus, Schulhausstrasse 2. 
 
 

Dank 

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit 
zu Gunsten der Einwohnerinnen 
und Einwohner von Brenzikofen! 

Der Gemeinderat Brenzikofen weiss dies sehr 
zu schätzen, kann doch eine direkte Demokra-
tie ohne die vielen Freiwilligen, die sich ehren-
amtlich oder zu einem bescheidenen Entgelt 
engagieren, nicht funktionieren – und ein gutes 
Zusammenleben erst recht nicht. Sei dies in ei-
ner Kommission, als Mitglied der Feuerwehr 
oder des Zivilschutzes, als Holzer, als Mitglied in 
einem Brenzikofer Verein, als Helfer Brenzicare 
oder einfach, indem Sie sich um Ihre Mitmen-
schen kümmern. DANKE 
 

 
   
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

 Vormittag Nachmittag 
Montag geschlossen geschlossen 
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr geschlossen 
Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr 
jeder 1. DO im Monat 09.00 - 11.00 Uhr 14.00 - 19.00 Uhr 
Freitag geschlossen geschlossen 

Termine ausserhalb der Schalteröffnungszeiten sind nach telefonischer Vereinbarung möglich. 

Telefon Gemeindeverwaltung: 031 771 33 36 
E-Mail Gemeindeverwaltung: info@brenzikofen.ch 
Homepage:  www.brenzikofen.ch 
 
 
 

G a n z   g l e i c h   w a s   w i r   t u n   -   t u n   w i r   e s   m i t   B e g e i s t e r u n g ! 
 

Bertolt Brecht 

 

 

 

 

4 9



Brenzikofer-Infoblatt                             Nr. 41/November 2025 
 
  
 
Informationen für die Bevölkerung von Brenzikofen, herausgegeben durch den Gemeinderat, 

erscheint 2mal jährlich 
Druck Druckerei Gemeinde für Christus, Steffisburg 
Titelblatt Herbststimmung (Fotos: Jakob Graf, Herbligen) 
  
 
 
Gemeindeversammlung in Brenzikofen 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger 

Wir laden Sie freundlich ein zur Gemeindeversammlung am 

Donnerstag, 27. November 2025, 20.00 Uhr, Mehrzweckraum neues Schulhaus 

Stimmberechtigt sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, welche seit mindestens 3 
Monaten in Brenzikofen wohnen. 

Personen ohne Stimmrecht sind als Gäste willkommen und können als Zuhörerinnen und Zuhörer an 
der Versammlung teilnehmen. Im Weiteren verweisen wir auf den genauen Wortlaut der Traktanden-
liste sowie die rechtlichen Bestimmungen in den Ausgaben des Anzeigers Konolfingen vom 23. Oktober 
und 30. Oktober 2025. 
 
 
Traktandenliste 

1. Wasserversorgungsreglement; Neufassung 
2. Abwasserentsorgungsreglement; Neufassung 
3. Budget 2026 
4 Wahl Rechnungsprüfungsorgan 
5. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026 – 2029 
 a) sieben Mitglieder des Gemeinderats (sieben Wiederwahlen) 
 b) Präsident/Präsidentin der Versammlung und des Gemeinderats in einer Person (aus der Mitte  

    des Gemeinderats; Wiederwahl) 
 c) Vize-Gemeindepräsident/Vize-Gemeindepräsidentin der Versammlung und des Gemeinderats  

    in einer Person (aus der Mitte des Gemeinderats; Wiederwahl) 
 d) zwei Mitglieder der Schulkommission (zwei Wiederwahlen) 
6. Orientierungen des Gemeinderats 
7. Verschiedenes 

 

 

Im Anschluss an die Versammlung sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen  ���� 
  

Ausblick der Angebote der Kinder- und Jugendfachstelle Region 
Konolfingen 2025 
 
Mit dem Einbruch des Herbstwe�ers und dem Beginn der Schulferien bietet sich eine gute Gelegenheit, 
innezuhalten und auf die kommenden Angebote und Veranstaltungen in den Gemeinden Brenzikofen, 
Herbligen und Oberdiessbach zu blicken. 

In Brenzikofen freuen wir uns auf viele Spiel- und Bastelnach-
mi�age sowie auf die ersten Güetzi-Backstunden. Die Angebote 
in Brenzikofen und Herbligen stehen weiterhin allen Kindern und 
Jugendlichen aus beiden Gemeinden offen. Die genauen 
Zielgruppen werden auf den Flyern ersichtlich sein. Nach den 
Herbs�erien beginnen nun auch wieder die "Sports@Night"-
Veranstaltungen im gesamten Einzugsgebiet der Kinder- und 
Jugendfachstelle Konolfingen. Auch in Oberdiessbach wird an 
ausgewählten Samstagen die Turnhalle für alle ab der 7. Klasse 
von 19:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.  

Besonders erfreulich ist für uns die Weiterentwicklung und Stärkung der Beziehungen. Nicht nur zu den 
Kindern und Jugendlichen selbst, sondern auch zu den Eltern, Gemeinden, Lehrpersonen und 
Hauswarten. Wir schätzen diese Zusammenarbeit sehr und blicken zuversichtlich in das kommende 
Quartal. Mit Freude erwarten wir viele weitere spontane Begegnungen, etwa bei einem lebha�en 
Fangspiel beim Verteilen der Flyer auf den Schulhausplätzen.  

Die KiJu ist im nächsten Quartal an folgenden Daten präsent: 

Mi�woch, 15. Oktober 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Offene Turnhalle 4. – 6. Klasse, Herbligen 
Mi�woch, 29. Oktober 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Spielnami 1. – 3. Klasse, Brenzikofen 
Mi�woch, 12. November 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Disco 4. – 6. Klasse, Herbligen 
Mi�woch, 26. November 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Bastelnami ab 1. Klasse, Brenzikofen 
Mi�woch, 10. Dezember 15:00 Uhr – 17:00 Uhr Güetzele ab 1. Klasse, Herbligen 
 

Das aktuelle Programm finden Sie hier: www.kiju-konolfingen.ch 

Möchten Sie als Eltern wissen, was in der Region alles läu�? In unserem WhatsApp-Chat 

für Eltern verschicken wir die aktuellen Flyer zu unseren Angeboten. Um beizutreten, den 

QR-Code scannen oder melden Sie sich bei Nina Pellei. 

 

KONTAKT 

Nina Pellei, 077 449 66 07 
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15+5 = Ein familiärer Kinderort feiert Geburtstag 

«Mir häbe enang, mir gäbe enander d’Hand, mir ghöre aui zämä, drum häbä mir enang…» so klingt es um 9 
Uhr in den Kitas Kinderpunkt. Lächelnde und staunende Kindergesichter lauschen den Worten der Kita-Frau. 
Sie freuen sich, ihre Namen zu hören, mitzusingen und im Takt die ergriffene Hand ihres Nachbarkindes auf 
und ab zu bewegen. 

Es ist schön, diese Gemeinschaft der kleinen Menschen zu begleiten. Seit über 10 Jahren arbeite ich für den 
Verein Kita Kinderpunkt. Gestartet habe ich als Ausbildnerin und bin nun die Standortleitung der Kita in Kiesen. 
Der Verein Kita Kinderpunkt eröffnete 2010 in Oberdiessbach im Mattenpark mit einer kleinen Kindergruppe. 
Frau Antje Reisch war von der Geburtsstunde an dabei, zuerst als Fachfrau und später als Kitaleitung. Sie hat 
massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Kita Kinderpunkt etablieren konnte und nun als feste Institution 
in der Umgebung nicht mehr wegzudenken ist. 

2014 habe ich im Kinderpunkt gestartet. Für mich war es schön, in einem kleinen, familiären Team zu arbeiten 
und mich aktiv einzubringen. Die Kita konnte sich schon bald den Bedürfnissen der Familien anpassen, mehr 
Betreuungsplätze anbieten und sie zog an die Krankenhausstrasse 7a. Mit den Altersheimbewohnern auf 
beiden Strassenseiten entstand schon bald ein reger Austausch. 

Die Kita Kinderpunkt ist eine Erfolgsgeschichte und 2020 konnten wir in Kiesen einen 2. Standort eröffnen. Hier 
konnte ich die Leitung übernehmen und mich beruflich weiterentwickeln. Auch in Kiesen konnten wir einen 
Ort für Kinder schaffen, an dem sie von einem motivierten Team mit viel Sorgfalt, Geduld und Zuwendung 
betreut werden. 

Es war und ist uns eine Herzensangelegenheit, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und ihren unter-
schiedlichen Bedürfnissen zu begleiten, zu unterstützen und zu motivieren. 

Das Ausbilden neuer Fachleute sowie die Weiterentwicklung unserer Fachpersonen ist uns ein grosses Anlie-
gen und bereitet uns grosse Freude. Die jungen Menschen werden bei uns von kompetentem Fachpersonal 
in ihrer Ausbildung oder Weiterbildung begleitet, unterstützt und gefördert. 

Ich danke dem Vorstand des Vereins Kita Kinderpunkt für dessen Engagement und den Mitarbeitern, die die-
sen Kitas ein Gesicht geben und unseren Kinderpunkt stets weiterentwickeln! 

Falls Sie sich einen Eindruck unserer Arbeit machen möchten und einen Betreuungsplatz suchen, nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. 

Anja Bütikofer, Standortleitung Kita Kinderpunkt Kiesen 

 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 
 
 

 Seite 
Gemeindeversammlung 

Einladung und Traktandenliste 3 

Traktandum 1: Wasserversorgungsreglement; Neufassung 4 

Traktandum 2: Abwasserentsorgungsreglement; Neufassung 7 

Traktandum 3: Budget 2026 

Traktandum 4: Wahl Rechnungsprüfungsorgan 

Traktandum 5: Wahlen 7 

Traktandum 6: Orientierungen des Gemeinderats 8 

Traktandum 7: Verschiedenes 8 

 

in eigener Sache 

Aus dem Gemeinderat 8 

Erteilte Baubewilligungen 9 

Energieberatungsstelle Bern-Mittelland 9 

Defibrillator AED Gerät 9 

Dank 9 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 9 

 

Diverses 

Ausblick der Angebote der Kinder- und Jugendfachstelle Region Konolfingen 10 

Kindertagesstätte Kinderpunkt in Oberdiessbach 11 

Haushaltplastik: So wird gesammelt 12 
  

2 11



 

  Seite 1/3 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, 
 
Vor knapp einem Jahr wurden Sie von Ihrer Gemeinde informiert, Beobachtungen der gebiets-
fremden, invasiven Asiatischen Hornisse schnellstmöglich auf 
 
www.asiatischehornisse.ch 
 
zu melden. Der Aufruf wurde gehört: knapp 300 Sichtungen wurden letztes Jahr im Kanton Bern 
bestätigt und insgesamt konnten rund 50 Nester entfernt werden. Für diese tatkräftige Unter-
stützung dankt Ihnen das INFORAMA herzlich.   
 
Um die Ausbreitung dieser Art weiterhin so gut wie möglich zu verlangsamen, ist der Kanton 
Bern erneut auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. 
 
Jetzt wichtig: 
Im Frühling können die Asiatischen Hornissen oft im Siedlungsgebiet beobachtet werden: beim 
Nestbau an verschiedensten Orten rund ums oder im Haus oder auf blühenden Pflanzen im 
Garten. Das nachfolgende Schema zeigt, wo Primärnester (in rot markiert) vorzugsweise ge-
baut werden oder Sichtungen wahrscheinlich sind. 

 
Eine Früherkennung von Primärnestern ist wichtig, da sich deren Entfernung meist als einfach, 
ungefährlich und kostengünstig erweist. Zuständig für die Nestentfernung ist der Kanton. 
Wir bitten Sie, sowie die Anwohnerinnen und Anwohner Ihrer Gemeinde Beobachtungen von 
Insekten oder Nestern möglichst zeitnah auf der offiziellen Schweizer Meldeplattform 
(www.asiatischehornisse.ch; WICHTIG: ohne Bindestrich) zu melden. 
 
Vielen Dank für Ihre wertvolle Zusammenarbeit! 
 
 
 

                               

Gehört in eine andere Sammlung

PET-Getränkeflaschen: 
Getränke- und teilweise Milchflaschen;  
PET-Logo beachten! 

Styropor / Sagex:
Offiziell EPS (expandiertes Polystyrol)

Büromaterial: 
Sichtmappen, Leuchtstifte, Klebebandabroller, 
leere Korrekturroller ...

Spielzeug und Gartenartikel: 
Figuren, Gummi- und Plastikspielzeug, Bälle, 
Gartenschläuche, Gartenmöbel  ...

Verpackungen aus Verbundstoffen mit einer 
dicken Aluschicht:
Verpackungen von Nassfutter, Kaffeebohnen, 
Medikamentenblister ...

Plastikflaschen aller Art: 
Flaschen von Öl, Essig, Shampoo, Wasch- und 
Reinigungsmittel ...

Plastikschalen: 
Gemüse-, Obst-, Butter- und Fleischschalen, 
Eier- und Guetzliverpackungen, Tiefziehschalen 
aus Gärtnereien (z.B. für Setzlinge) ...

Pflegeartikelverpackungen:
Dosen, Tuben, Seifenspender, Nachfüllbeutel ...

Verpackungen aus Verbundstoffen mit einer 
dünnen Aluschicht:
Verpackungen von Pommes Chips, Erdnüssen,  
Salzstangen, Getränkebeutel ...

Becher, Töpfe und Behälter: 
Plastikbecher von Joghurt, Quark,  
Crème Fraîche und Aufstrich, Blumentöpfe ...

Gehört in den Sammelsack 05

PP

04

PE-LD

01

PET

02

PE-HD

06

PS

07

O

PET-Flaschen mit dem PET-Logo haben einen 
eigenen Stoffkreislauf, der durch eine 
vorgezogene Recyclinggebühr finanziert wird. 
Sie können deshalb kostenlos an den offiziellen 
Sammelstellen abgegeben werden.

EPS hat einen eigenen Stoffkreislauf und kann bei 
den meisten Recyclinghöfen abgegeben werden.

Spielzeug sowie Gartenmöbel sind in gutem 
Zustand bei Brockenhäusern willkommen.

Luft raus, Deckel drauf.

Folie von Plastikschale trennen, da diese meist aus 
unterschiedlichen Kunststoffen bestehen.

Getränkekartons (z.B. Tetra Pak): 
Verpackungen von Milch, Rahm,
Eistee, Suppen, Fruchtsäften ...

Luft raus, Deckel drauf.

Papier, Alu und Glasteile separat entsorgen.

Lose in den Sammelsack geben und nicht in andere 
Behälter stopfen.

Zusammendrücken und nicht ineinander stapeln, 
Papier sowie Alu entfernen und separat  
entsorgen.

Gehört nicht in den Sammelsack

Stark verschmutzte Verpackungen: 
Keine Verpackungen mit Restinhalten 
oder Marinade.

Folien aller Art: 
Frischhalte-, Sixpack- und Zeitschriftenfolien,
Vakuumbeutel, Tragetaschen, Kassensäckli ...

Lose in den Sammelsack geben und nicht in andere 
Behälter stopfen.

Haushaltplastik: So wird gesammelt
MERKBLATT
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EPS

Diese Verpackungen können weder recycelt noch 
als Ersatzbrennstoff verwendet werden.
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